
 

 

 
Die Senatsverwaltung für Finanzen ist seit August 2011 
als familienbewusste Arbeitgeberin zertifiziert. 
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Rundschreiben IV Nr. 21/2016 
 
 
Betr.: Tarifvertrag zur Änderung des TV Altersverso rgung (ATV) bzw. Ergänzungsta-

rifvertrag zum ATV ( beide vom 28.3.2015) 
hier: Steuerliche Behandlung der zusätzlichen Arbeitnehmeraufwendungen auf 

Grund der vorgenannten Tarifverträge 
 
Vorg: Rundschreiben IV Nr. 62/2015 vom 6.11.2015 
 
 
In Ziff. 2.3 des genannten Rundschreibens hatte ich darauf hingewiesen, dass sich die VBL 
bzgl. der Anwendbarkeit des § 19 Abs. 1 Nr. 3 Satz 2 Buchst. b EStG an das Bundesminis-
terium der Finanzen (BMF) gewandt und um klärende Stellungnahme gebeten hatte. 
 
Nach Erörterung der Thematik mit den Vertretern der obersten Finanzbehörden der Länder 
hat das BMF mit Schreiben vom 26.2.2016 die Auffassung vertreten, dass es sich bei die-
sen Zahlungen nicht um Sonderzahlungen des Arbeitgebers i.S. des § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 
3 Satz 2 Buchst. b EStG, sondern vielmehr um laufende Beiträge oder Zuwendungen i.S. 
des § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Satz 1 EStG handelt, für die die allgemeinen Regelungen des 
§ 3 Nr. 56 bzw. Nr. 63 EStG gelten. 
 
Damit wird die bislang empfohlene Handhabung bestätigt. 
 
Im Auftrag 
Jammer 
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